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Herzlich willkommen!Herzlich willkommen!

Einführung in die Arbeit desEinführung in die Arbeit des
KirchenvorstandesKirchenvorstandes
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Die Kirchengemeinde alsDie Kirchengemeinde als
Eigentümerin von GeldEigentümerin von Geld-- undund

GrundvermögenGrundvermögen
GrundsätzlichesGrundsätzliches
FondsvermögenFondsvermögen
Zweckgebundene RücklagenZweckgebundene Rücklagen
Freie RücklagenFreie Rücklagen
BetriebsmittelBetriebsmittel
EinnahmenEinnahmen
AusgabenAusgaben
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GrundsätzlichesGrundsätzliches

Die Kirchengemeinde ist eine Körperschaft desDie Kirchengemeinde ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechtsöffentlichen Rechts
Sie wird vertreten durch den KirchenvorstandSie wird vertreten durch den Kirchenvorstand
Der Kirchenvorstand kann im AußenverhältnisDer Kirchenvorstand kann im Außenverhältnis
rechtsverbindliche Erklärungen abgeben durch dierechtsverbindliche Erklärungen abgeben durch die
gemeinsame Unterschrift des Vorsitzenden oder seinesgemeinsame Unterschrift des Vorsitzenden oder seines
Stellvertreters und zweier Mitglieder desStellvertreters und zweier Mitglieder des
Kirchenvorstandes unter Beidrücken desKirchenvorstandes unter Beidrücken des
KirchengemeindeKirchengemeinde--SiegelsSiegels
Bei einigen Rechtsgeschäften erlangt dieBei einigen Rechtsgeschäften erlangt die
Willenserklärung erst Rechtskraft durch dieWillenserklärung erst Rechtskraft durch die
Genehmigung der kirchlichen AufsichtsbehördeGenehmigung der kirchlichen Aufsichtsbehörde
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FondsvermögenFondsvermögen

Kapital (GeldKapital (Geld-- und Grundvermögen)und Grundvermögen)
aus Schenkungen, Stiftungen,aus Schenkungen, Stiftungen,
VerkaufserlösenVerkaufserlösen
Substanz des Kapitals muss erhaltenSubstanz des Kapitals muss erhalten
werdenwerden
Vermögen darf nicht zur Deckung desVermögen darf nicht zur Deckung des
Haushaltes oder zur Finanzierung vonHaushaltes oder zur Finanzierung von
Maßnahmen verwendet werdenMaßnahmen verwendet werden
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Fondsvermögen BeispieleFondsvermögen Beispiele

FabrikfondsFabrikfonds
zur Unterhaltung derzur Unterhaltung der pfarrlichpfarrlich genutztengenutzten
GebäudeGebäude
StellenfondsStellenfonds
PfarrPfarr-- oder Pastoratsoder Pastorats--, Küsterei, Küsterei--,,
OrganistenOrganisten--Fonds etc.Fonds etc.
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Zweckgebundene RücklagenZweckgebundene Rücklagen

Geldvermögen, das der Gemeinde zuGeldvermögen, das der Gemeinde zu
bestimmten Zwecken überlassen wurdebestimmten Zwecken überlassen wurde
ReparaturrücklageReparaturrücklage
OrgelrücklageOrgelrücklage
BauBau-- oder Investitionsoder Investitions--RücklageRücklage
AusstattungsrücklageAusstattungsrücklage
CaritasrücklageCaritasrücklage
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Freie RücklagenFreie Rücklagen

Geld, das aus nicht verwendeten MittelnGeld, das aus nicht verwendeten Mitteln
angespart und zurückgelegt wirdangespart und zurückgelegt wird
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BetriebsmittelBetriebsmittel

Geld zur Unterhaltung des laufendenGeld zur Unterhaltung des laufenden
BetriebesBetriebes
Nicht (oder noch nicht) verbrauchteNicht (oder noch nicht) verbrauchte
Gelder bilden die BetriebsmittelGelder bilden die Betriebsmittel--RücklageRücklage
Der Kirchenvorstand darf im Rahmen derDer Kirchenvorstand darf im Rahmen der
bestehenden Ordnungen frei über diesebestehenden Ordnungen frei über diese
Mittel verfügenMittel verfügen
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EinnahmenEinnahmen

Zuweisungen des BistumsZuweisungen des Bistums
SchlüsselzuweisungenSchlüsselzuweisungen
BedarfszuweisungenBedarfszuweisungen
SonderzuweisungenSonderzuweisungen

Spenden und KollektenSpenden und Kollekten
Einnahmen aus AnlagevermögenEinnahmen aus Anlagevermögen

Anrechenbare EinnahmenAnrechenbare Einnahmen
Nicht anrechenbare EinnahmenNicht anrechenbare Einnahmen
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SchlüsselzuweisungenSchlüsselzuweisungen

Zuweisung für Seelsorge und VerwaltungZuweisung für Seelsorge und Verwaltung
Zuweisung für Bewirtschaftung der KircheZuweisung für Bewirtschaftung der Kirche
Zuweisung für Bewirtschaftung derZuweisung für Bewirtschaftung der
übrigen Gebäudeübrigen Gebäude
Zuweisung für InstandhaltungZuweisung für Instandhaltung

Im Rahmen des genehmigtenIm Rahmen des genehmigten
Raumkonzeptes des SeelsorgebereichesRaumkonzeptes des Seelsorgebereiches
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BedarfszuweisungenBedarfszuweisungen

Zuweisungen für pastorale FolgediensteZuweisungen für pastorale Folgedienste
Pfarramtssekretär/PfarramtssekretärinPfarramtssekretär/Pfarramtssekretärin
Küster/KüsterinKüster/Küsterin
Kirchenmusiker/KirchenmusikerinKirchenmusiker/Kirchenmusikerin

Im Rahmen des genehmigten StellenplanesIm Rahmen des genehmigten Stellenplanes
des Seelsorgebereichesdes Seelsorgebereiches
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SonderzuweisungenSonderzuweisungen

BauvorhabenBauvorhaben
Ersatz bei Fehlen der Eigenmittel durchErsatz bei Fehlen der Eigenmittel durch
BistumsBistums--Zuweisung (Eigenkapitalersatz)Zuweisung (Eigenkapitalersatz)
Besondere MaßnahmenBesondere Maßnahmen

Gerichtsprozesse von grundsätzlicherGerichtsprozesse von grundsätzlicher
BedeutungBedeutung
Inventarisierung von KunstgegenständenInventarisierung von Kunstgegenständen
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Spenden und KollektenSpenden und Kollekten

GeldspendenGeldspenden
Für bestimmte ZweckeFür bestimmte Zwecke
Für kirchliche ZweckeFür kirchliche Zwecke

SachspendenSachspenden
Von neuen Gütern und DienstleistungenVon neuen Gütern und Dienstleistungen
Von gebrauchten GüternVon gebrauchten Gütern

KollektenKollekten
Örtliche KollektenÖrtliche Kollekten
DiözesankollektenDiözesankollekten
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Einnahmen aus AnlagevermögenEinnahmen aus Anlagevermögen

Anrechenbare EinnahmenAnrechenbare Einnahmen
Erträge aus dem SubstanzkapitalErträge aus dem Substanzkapital
Aus Grundvermögen (Landpachten undAus Grundvermögen (Landpachten und
Erbbaurechte)Erbbaurechte)
Aus Geldvermögen der FondsAus Geldvermögen der Fonds
Werden zu 70% auf dieWerden zu 70% auf die
Kirchensteuerzuweisung angerechnetKirchensteuerzuweisung angerechnet
30% fließen in die Betriebsmittelrücklage30% fließen in die Betriebsmittelrücklage
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Einnahmen aus AnlagevermögenEinnahmen aus Anlagevermögen

Nicht anrechenbare EinnahmenNicht anrechenbare Einnahmen
Erträge aus zweckgebundenen und freienErträge aus zweckgebundenen und freien
RücklagenRücklagen
Aus Spenden, Kollekten und SammlungenAus Spenden, Kollekten und Sammlungen
Aus SaalAus Saal--VermietungVermietung
Fließen zu 100% derFließen zu 100% der
Betriebsmittelrücklage zuBetriebsmittelrücklage zu
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Einnahmen aus AnlagevermögenEinnahmen aus Anlagevermögen

Vermietung von WohnVermietung von Wohn-- und Geschäftsräumen, vonund Geschäftsräumen, von
Garagen und StellplätzenGaragen und Stellplätzen

Objekte befinden sich im MietObjekte befinden sich im Miet--TeilhaushaltTeilhaushalt
50% des Jahres50% des Jahres--NettoNetto--Ertrages fließen demErtrages fließen dem
Substanzkapital des zugrunde liegenden FondsSubstanzkapital des zugrunde liegenden Fonds
zu, der Rest verbleibt in der Mietzu, der Rest verbleibt in der Miet--RücklageRücklage
Bei Investitionsmaßnahmen darf auf dieBei Investitionsmaßnahmen darf auf die
zugeführten Mittel zurückgegriffen werdenzugeführten Mittel zurückgegriffen werden
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AusgabenAusgaben

Die Ausgaben müssen durch die EinnahmenDie Ausgaben müssen durch die Einnahmen
ohne Rückgriff auf die Betriebsmittelrücklageohne Rückgriff auf die Betriebsmittelrücklage
gedeckt sein.gedeckt sein.
Die Kosten für Hausmeister undDie Kosten für Hausmeister und
Reinigungskräfte sollen 50% der Einnahmen ausReinigungskräfte sollen 50% der Einnahmen aus
der Zuweisung für Bewirtschaftung der Gebäudeder Zuweisung für Bewirtschaftung der Gebäude
nicht überschreitennicht überschreiten
Die anfallenden Bewirtschaftungskosten sollenDie anfallenden Bewirtschaftungskosten sollen
max. 75% dermax. 75% der o.ao.a. Zuweisung betragen,. Zuweisung betragen,
die restlichen 25% sind aus Eigenmitteln zudie restlichen 25% sind aus Eigenmitteln zu
bestreitenbestreiten
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InformationenInformationen -- FundstellenFundstellen

Rechte und Pflichten des Kirchenvorstandes, HeribertRechte und Pflichten des Kirchenvorstandes, Heribert
Emsbach, J.P. Bachem VerlagEmsbach, J.P. Bachem Verlag
Amtsblatt des Erzbistums KölnAmtsblatt des Erzbistums Köln
http://www.erzbistumhttp://www.erzbistum--koeln.de/erzbistum/amtsblatt/koeln.de/erzbistum/amtsblatt/
Codex des kanonischen Rechtes,Codex des kanonischen Rechtes, ButzonButzon && BerckerBercker
KevelaerKevelaer
Handbuch des Vermögensrechts der katholischen Kirche,Handbuch des Vermögensrechts der katholischen Kirche,
Heimerl +Heimerl + PreePree, Verlag Friedrich Pustet, Verlag Friedrich Pustet
CorstenCorsten III, Sammlung von Bekanntmachungen zurIII, Sammlung von Bekanntmachungen zur
Kölner Diözesansynode 1954Kölner Diözesansynode 1954
Rendantur Neuss undRendantur Neuss und Grevenbroich/DormagenGrevenbroich/Dormagen
www.rendanturwww.rendantur--neuss.deneuss.de

http://www.erzbistum-koeln.de/erzbistum/amtsblatt/
http://www.erzbistum-koeln.de/erzbistum/amtsblatt/
http://www.rendantur-neuss.de
http://www.rendantur-neuss.de
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……lastlast butbut notnot leastleast

All unser Handeln,All unser Handeln,
die gesamtedie gesamte

Vermögensverwaltung,Vermögensverwaltung,
dient einem einzigen Zieldient einem einzigen Ziel
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Die Finanzierung derDie Finanzierung der

SEELSORGESEELSORGE


